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Barrierefrei Wohnen: 

Finanzierungsmöglichkeiten im privaten Bereich 

In Deutschland gibt es derzeit noch viel zu wenig barrierefreien Wohnraum. Wenn Menschen 

vorsorglich oder bei akutem Bedarf Wohnraum barrierefrei (um-)bauen möchten, wird das 

von Bund, Ländern und teilweise auch von Kommunen gefördert. Grundsätzlich gilt für alle 

Zuschuss- und Darlehnsprogramme, dass sie vor Beginn der Baumaßnahme beantragt und 

bewilligt werden müssen. Im Kostenvoranschlag sollten keine Hilfsmittel nach 

Sozialgesetzbuch 5 (SGB V) Paragraf § 33 aufgeführt sein (z.B. Haltegriffe, Duschsitz). Die 

Kosten für deren Anschaffung werden auf Arztrezept von der Krankenkasse übernommen. Im 

Folgenden werden die unterschiedlichen Förderprogramme zusammengefasst vorgestellt. 

Zuschuss der Pflegekasse 

Die Pflegekasse gewährt nach Sozialgesetzbuch 11 (SGB XI) Paragraf § 40 einen Zuschuss 

zum individuellen Umbau des Wohnraums, wenn dadurch im Einzelfall die häusliche Pflege 

ermöglicht oder erheblich erleichtert oder eine möglichst selbständige Lebensführung des 

Pflegebedürftigen wiederhergestellt wird. Pflegebedürftige Menschen ab Pflegegrad 1 

können den Zuschuss der Pflegekasse erhalten. Der Höchstbetrag je Maßnahme liegt bei 

4.000 Euro. Er kann erneut beantragt werden, wenn sich der Pflegebedarf erheblich ändert. 

Alle Maßnahmen, die zu einem Zeitpunkt erforderlich sind, sind als eine Maßnahme zu 

werten (z.B. Badumbau und gleichzeitiger Einbau eines Aufzugs werden insgesamt mit 

maximal 4.000 Euro bezuschusst). Leben mehrere pflegebedürftige Menschen gemeinsam 

in einer Wohnung, können diese den Zuschuss zusammenlegen und bis zu 16.000 Euro 

erhalten. 

Für die Antragstellung ist kein bestimmtes Formular notwendig. Ein Anschreiben mit 

Kostenvoranschlag ist bei der Pflegekasse einzureichen. Mehr Informationen hier: www.gkv-

spitzenverband.de, Gemeinsames Rundschreiben zu den leistungsrechtlichen Vorschriften 

des Sozialgesetzbuch 11 (SGB XI) vom 21. April 2020 und im VdK Info-Dienst Nr. 13. 
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Behindertengerechter Umbau von selbstgenutztem Wohneigentum – 

Zuschuss vom Land Hessen 

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WI-Bank) Hessen gewährt Zuschüsse für den 

barrierefreien Umbau des Eigenheims (selbstgenutzt oder von Angehörigen), um Menschen 

mit Behinderung ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu Hause zu ermöglichen. 

Der Antrag kann bei der Wohnungsbauförderungsstelle des Kreises oder der kreisfreien 

Stadt gestellt werden. Es gibt maximal 50 Prozent (= 15.000 Euro) der zuwendungsfähigen 

Gesamtausgaben (mindestens 1.500 Euro, höchstens 30.000 Euro) je Wohneinheit. Dabei 

handelt es sich um folgende Pauschalbeträge: 

• für den Umbau des Bades:  5.500 Euro 

• für den Umbau der Küche:  5.500 Euro 

• für den Einbau eines Aufzugs: 6.500 Euro 

• für andere Maßnahmen:  3.000 Euro 

Die Vergabe der Zuschüsse erfolgt nach sozialer Dringlichkeit. Ein Grad der Behinderung 

von mindestens 50 oder mindestens der Pflegegrad 2 müssen nachgewiesen werden. 

Grundlage der Förderung: Richtlinien über die Förderung des behindertengerechten Umbaus 

von selbstgenutztem Wohneigentum in Hessen vom 03. Januar 2022 (Staatsanzeiger 2022, 

13). 

Mehr Informationen hierzu im VdK Info-Dienst Nr. 21. 

Thüringer Barrierefreiheitsförderprogramm (ThüBaFF) – Zuschuss vom 

Land Thüringen 

Das Land Thüringen vergibt einen Zuschuss an Privatpersonen zur Herstellung von 

Barrierefreiheit innerhalb des Wohnraums und für einen barrierefreien Zugang zum 

Wohnraum. Die Zuschusshöhe beträgt maximal 80 Prozent der förderfähigen 

Gesamtkosten und nicht mehr als 10.000 Euro. Um einen Zuschuss zu bekommen, müssen 

mindestens 5000 Euro Kosten anfallen. Vor Baubeginn muss ein Antrag mit entsprechenden 

Anlagen bei der Thüringer Aufbaubank eingereicht werden. Voraussetzung dafür ist eine 

Beratung und Stellungnahme durch den/die zuständige/n kommunalen 

Behindertenbeauftragte/n. Erst, wenn der schriftliche Bescheid nach Antragseingang vorliegt, 

darf mit dem Umbau begonnen werden. 

Grundlage der Förderung: Richtlinie zur Förderung der Barrierefreiheit (Thüringer 

Barrierefreiheitsförderprogramm – ThüBaFF), 30.11.2021 

Mehr Informationen hierzu im VdK Info-Dienst Nr. 58. 

mailto:barrierefreiheit.ht@vdk.de
http://www.vdk.de/hessen-thueringen


ID-6-07.2023 

 

Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e. V. / Gärtnerweg 3 / 60322 Frankfurt am Main / Tel.: 069 714002 58 / E-

Mail: barrierefreiheit.ht@vdk.de / www.vdk.de/hessen-thueringen 

3 

Altersgerecht Umbauen - Zuschuss der KfW-Bank 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bankengruppe) hat für den Abbau von Barrieren in 

bestehenden Wohngebäuden das Förderprogramm 455-B aufgelegt. MieterInnen und 

EigentümerInnen einer Wohnung oder eines Hauses mit nicht mehr als zwei Wohneinheiten 

sind förderberechtigt. Auch für Ersterwerber von neu gebautem Wohnraum ist unter 

bestimmten Bedingungen ein Zuschuss möglich. Es spielt keine Rolle, wie alt man ist und ob 

man (schon) eine Beeinträchtigung hat. 

Maßnahmen aus insgesamt sieben Förderbereichen können entweder einzeln oder 

kombiniert umgesetzt werden (z.B. Badumbau und Rampe im Eingang). Dafür werden 10 

Prozent der förderfähigen Kosten als Zuschuss gewährt. Werden alle Maßnahmen aus sechs 

der sieben Förderbereiche realisiert, erhält man sogar 12,5 Prozent der förderfähigen Kosten 

als Zuschuss. Die förderfähigen Gesamtkosten müssen mindestens 2.000 Euro und dürfen 

höchstens 50.000 Euro betragen. Der Antrag muss direkt im Online-Zuschussportal der 

KfW-Bank gestellt werden. 

Mehr Informationen hierzu im VdK Info-Dienst Nr. 5. 

Altersgerecht Umbauen - Kredit der KfW-Bank 

Bei diesem Förderprogramm 159 handelt es sich um einen Kredit der KfW-Bank. Alle 

Investoren von förderfähigen Maßnahmen, wie Wohnungseigentümergemeinschaften, 

Wohnungsunternehmen, Bauträger oder Privatpersonen, können den Kredit nutzen. Die 

Antragstellung erfolgt nicht direkt bei der KfW-Bank, sondern bei allen herkömmlichen 

Kreditbanken bzw. der Hausbank. Die Kredithöhe beträgt maximal 50.000 Euro. Der Kredit 

kann vielfältig eingesetzt werden: 

• Maßnahmen an selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden 

• Erweiterung bestehender Gebäude (z.B. Anbau eines Außenaufzugs) 

• den Ausbau vormals nicht beheizter Räume (z.B. Dachgeschossausbau) 

• Nutzungsänderungen von beheizten Nichtwohnflächen (z.B. Gewerbeflächen) in 

Wohnraum 

• Ersterwerb von barrierearm modernisiertem Wohnraum (Antrag vor Kauf stellen!) 

Mehr Informationen hierzu im VdK Info-Dienst Nr.16. 

Weitere Möglichkeiten zur Förderung von Umbaumaßnahmen 

• Unter bestimmten Voraussetzungen können Umbaumaßnahmen auch durch die 

Rehabilitationsträger (z.B. gesetzliche Unfallversicherung, Rentenversicherung, 

Agentur für Arbeit) oder durch das Integrationsamt gefördert werden. 

Mehr Informationen hierzu im VdK Info-Dienst Nr. 20 
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Oder direkt vor Ort: 

 

• Einige Landkreise und Städte bieten kommunale Zuschüsse in Form von eigenen 

Sonderförderprogrammen an. 

• Umbaumaßnahmen im Sinne der Barrierefreiheit können als sogenannte 

außergewöhnliche Belastungen in der Einkommensteuererklärung aufgeführt werden. 

• In den meisten Fällen muss bei Umbaumaßnahmen ein Eigenanteil geleistet werden. 

Ist dies aufgrund der persönlichen Situation nicht möglich, kann eventuell ein Antrag 

zur Kostenübernahme beim Sozialamt gestellt werden. Das Sozialamt tritt immer nur 

dann ein, wenn die Leistungen anderer Träger nicht ausreichen. 

Ihre VdK–Wohnberater und Wohnberaterinnen helfen gerne: 

VdK-Fachstelle für Barrierefreiheit 

Gärtnerweg 3 

60322 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 714002-58 

E-Mail: barrierefreiheit.ht@vdk.de 
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